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Verurteilter Anwalt behält seine Zulassung
Standesrechtliches Verfahren mit Geldstrafe beendet - Verzicht auf Berufung

Von Walfgang Elbers

OSNABRÜCK. Es ist ein
spektakulärer Fall: Ein 015
sener Anwalt hat sich wegen
Anstiftung zur Falschaussa
ge vor dem Anwaltsgericht
Gfi Oädenburg verantworten
müssen. Für den 56~Jähri

gen stand seine Zulassung
auf dem Spiel. Das Verfah
ren ist mit einer Geldstrafe
von 15000 Euro beendet
worden.

Vor knapp zwei Jahren hat
te die Staatsanwaltschaft
Münster die Ermittlungen
gegen den für seine schillern
den Gerichtsauftritte be
kannten Juristen aus dem
Südkreis ohne Gerichtsver
handlung mit einem Strafbe
fehl beendet. Eine Freiheits
strafe von zehn Monaten
vvurde zur Bewährung ausge
setzt. Außerdem musste der

Rechtsanwalt 10 000 Euro an
eine gemeinnützige Einrich
tung überweisen.

Der schwerwiegende Vor
wurf: Er soll versucht haben,
im Juni 2012 in einem Pro
zess einen Zeugen mit 50 000
Euro zu schmieren, damit
dieser seine belastende Aus
sage gegen einen von ihm
vertretenen Mandanten wi
derruft. Wegen des aus Sicht

.:aer Staatsanwaltschaft drin
genden Verdachts der Anstif
tung zur Falschaussage war
der Anwalt auch vor drei Jah
ren auf spektalzuläre Weise
im Gerichtssaal vor laufen
den Kameras verhaftet und
in Untersuchungshaft ge
nommen worden.

Die strafrechtliche Seite
war mit dem Strafbefehl er
ledigt, nicht aber die Frage
der standesrechtlichen Kon
sequenzen. Denn nach der
Bundesrechtsanwaltsord-

nung ist die Zulassung zu wi
derrufen, wenn der Anwalt
"infolge strafrechtlicherVer
urteilung die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Äm
ter verloren hat" (Paragraf
14, Satz 2). Und der Dissener
ist vorbestraft, da er den
Strafbefehl akzeptiert hat.

Viele Zeugen

Das Standesverfahren ist
mit neun Verhandlungsta
gen sehr aufWendig gewe
sen. Da das Strafverfal,ren
ohne Gerichtsverhandlung
abgeschlossen wurde, war
auch keine Beweisaufnahme
erfolgt, auf die die Anwalts
richter zurückgreifen kön
nen. Deshalb sind vOm hin
ter für die Öffentlichkeit ver
schlossen tagenden An
waltsgericht für den Bezirl<
des Oberlandesgerichts 01
denburg, das sich aus drei
Rechtsanwälten - ein Vorsit-

zender und zwei Kollegen - schaft habe ein Exempel sta
zusammensetzt, etliche Zeu- tuieren wollen.
gen zu hören gewesen, um pas Ahnden von Strafta
Licht in das damalige Ge- ten obliege allein den Ge
schehen zu bringen. richten, nicht den Staatsan-

Die Oldenburger General- waltschaften, wird vom An
staatsanwaltschaft hatte auf waltsgericht weiter ausge
Entzug der Zulassung plä- führt. "Die öffentliche Fest:
diert. Aber das Anwaltsge- nahme des Anwalts durch
richt sah eine Geldstrafe als die Staatsanwaltschaft
angemessen an. Es hat sich in Münster vor laufenden Fern
der Urteilsbegrilndung auch sehkameras mit der eben
sehr kritisch mit der damali- falls gefilmten Beschlagnah
gen Situation im Münstera- me seines Handys und Anle
ner Gerichtssaal, aus dem der gen VOn Handfesseln führte
Verteidiger in Handschellen zu einer durch nichts ge
abgeführt worden war, ausei- rechtfertigten Stigmatisie
nandergesetzt. Es sei zuguns- rung des Anwalts", heißt es
ten des Rechtsanwalts "in weiter. Das alles aufgrund
ganz besonderem Maße" zu der Aussage eines Zeugen,
berücksichtigen gewesen,' der unumwunden zugege
dass er von deI" Staatsanwalt- ben habe, zuvor zweimal ak
schaft Münster in einer nicht tiv bei "bezahlten Aussagen"

-hinnehmbaren Art und Wei- mitgevvirkt zu haben.
se öffentlich "zur Schau ge- Der Südkreis-Jurist behält
stellt und vorverurteilt" wor- damit endgültig seine Zulas
den sei. Die Staatsanwalt- sung. Denn sowohl sein

"-,.<"

Rechtsvertreter als auch die
Generalstaatsanwaltschaft
verzichteten jetzt darauf, Be
rufung gegen das Urteil ein
zulegen und vor den An
waltsgerichtshof beim Ober
landesgericht Cello zu zie
11eJ):, der sich aus Berufsrich
tet'n zusammensetzt. Der
Verteidiger des Anwalts, der
Osnabrücker Strafrechtler
Jens Meggers, zur Entschei
dung seines IVlandanten,
nicht in die nächste Instanz
zu gehen: "Es gibt Konstella
tionen im Leben, die sind so
beschaffen, dass man sie bei
rationaler Abwägung besser
akzeptiert, als mit allen Mit
teln weiter für die \Nahrheit
zu kämpfen."
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